
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1985/11/22 A30/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1985

Index

90 Straßenverkehrsrecht, Kraftfahrrecht

90/01 Straßenverkehrsordnung 1960

Norm

B-VG Art11 Abs1 Z4

B-VG Art137 / Allg

Rechtssatz

Art137 B-VG; Klage gegen den Bund auf Rückersatz einer wegen Verstoßes gegen die StVO 1960 (Straßenpolizei)

verhängten und bereits bezahlten Geldstrafe nach aufhebendem Erk. des VwGH; mangelnde Passivlegitimation des

Bundes

Entscheidungstexte

A 30/85

Entscheidungstext VfGH Erkenntnis 22.11.1985 A 30/85

Schlagworte

VfGH / Klagen, Kompetenz Bund - Länder Straßenpolizei
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